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Achtung!
Änderung der Öffnungszeiten des Einwohnermeldeamtes 
Werte Bürgerinnen und Bürger,

aufgrund von Krankheit müssen die Öffnungszeiten des Einwohnermeldeamtes 
vorrübergehend wie folgt geändert werden:

Mittwoch:  08:00 Uhr – 12:00 Uhr
Donnerstag: 08:00 Uhr – 12:00 Uhr und 13:00 Uhr – 18:00 Uhr

Wir danken für Ihr Verständnis.

Markus Posch
Bürgermeister

Haushalt 2024 genehmigt
Steuersätze bleiben stabil – Stadt investiert weiter 
und baut Schulden ab

Die Rechtsaufsichtsbehörde des Landratsamtes hat am 7. März 2024 
den Haushalt der Stadt Wittichenau für das laufende Jahr genehmigt. Un-
verändert bleiben die Hebesätze für Realsteuern. Die Grundsteuer A (für 
land- und forstwirtschaftliche Grundstücke) liegt bei 335 Prozentpunkten. 
Die Grundsteuer B (für bebaute und bebaubare Grundstücke) beträgt 420 
Prozentpunkte und die Gewerbesteuer 370 Prozentpunkte. Damit sind die-
se Steuersätze seit vielen Jahren stabil und Anhebungen konnten auch für 
2024 vermieden werden.

Die Stadt Wittichenau investiert in diesem Jahr vor allem in die Bereiche 
Infrastruktur, Feuerwehr, Kindergarten und Energietechnik. Für insgesamt 
473.000 Euro sind Maßnahmen geplant. Wichtigste Maßnahme ist die Auf-
wertung des Marktplatzes. Geplant sind neue Bänke, neue Bepflanzungen, 
der Neubau des Bushäuschens und die barrierefreie Gestaltung der Bu-
shaltestelle. An der Krabat-Stele entsteht eine Sitzgruppe. Dort soll eine 
Skulptur des kroatischen Obristen Johann von Schadowitz (1624-1704) auf-
gestellt werden und künftig zum Verweilen und zum Informieren einladen. 
Das Ganze gehört zum Projekt „Plaudern mit Schadowitz“.

Auf der Mehrzweckhalle lässt die Stadt eine Photovoltaik-Anlage installie-
ren. Sie soll für den gesamten Bereich mit Grundschule, Oberschule, zwei 
Turnhallen und CSB-Kindertagesstätte künftig Strom erzeugen. Die CSB-
Kindertagesstätte „Haus der Zwerge“ in Sollschwitz erhält dieses Jahr eine 
neue Küche. Investieren will die Stadt zudem in neue Computer-Technik im 
Rathaus sowie in Geräte und Ausstattung für die Feuerwehr Wittichenau. 
Letztere erhält langfristig ein neues Fahrzeug.

Sehr erfreulich entwickelt sich weiterhin der Schuldenstand von Wittichenau. 
Anfang 2024 liegt die Verschuldung der Gemeinde bei nur noch 1.535.000 
Euro. Noch vor fünf Jahren lag diese bei ca. 3.170.000 Euro und vor zehn 
Jahren bei mehr als 5.000.000 Euro. Die Stadt Wittichenau will dieses Jahr 
weitere 300.000 Euro an Schulden tilgen. Die Kraftanstrengung der ver-
gangenen Jahre bei der Schuldentilgung hat sich gelohnt. Damit eröffnen 
sich für die Stadt wieder Spielräume für zukünftige Investitionen. 

Mit der Genehmigung das städtischen Haushaltes wurde auch der Wirt-
schaftsplan 2024 des Eigenbetriebs Abwasser vom Landratsamt bestätigt. 
Durch die aus der Gebührenanpassung resultierenden Mehreinnahmen 
kann die Finanzlage des Eigenbetriebes weiter stabilisiert werden. Konse-
quent will auch der Eigenbetrieb weiter Schulden tilgen. Ende 2021 lag die 
Verschuldung bei 993.000 Euro, Ende 2022 bei 741.000 Euro, Ende 2023 
bei 683.000 Euro. Dieses Jahr sind 180.000 Euro Tilgung geplant. Damit 
beträgt die Verschuldung Ende 2024 bei voraussichtlich 503.000 Euro. Bis 
Ende 2027 soll die Verschuldung bis auf 156.000 Euro sinken.

Wittichenau kann trotz aktuell schwieriger Rahmenbedingungen optimistisch 
in die Zukunft schauen.

Mathias Kockert

Kämmerer
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Öffentliche Bekanntmachung
der Haushaltssatzung 2024

und zur öffentlichen Auslegung des Haushaltsplanes 2024

Auf der Grundlage des § 76 Abs. 3 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der 
jeweils geltenden Fassung, wird hiermit die Haushaltssatzung 2024, nach der Ge-
nehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 27.03.2024, öf-
fentlich bekannt gemacht:

Haushaltssatzung der Stadt Wittichenau
für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden 
Fassung hat der Gemeinderat in der Sitzung am 07.02.2024 folgende Haushalts-
satzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Auf-
gaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Auf-
wendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen 
enthält, wird:

im Ergebnishaushalt mit dem

  – Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf                              10.787.340 Euro
  – Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf                  10.781.500 Euro
  – Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen         
     (ordentliches Ergebnis) auf                                                                 5.840 Euro
 
  – Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf                                     0 Euro
  – Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf                         0 Euro
  – Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen 
     (Sonderergebnis) auf                                                                                 0 Euro

– Gesamtergebnis auf                                                                           5.840 Euro

  – Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des 
     ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf        0 Euro
  – Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des 
     Sonderergebnisses aus Vorjahren auf         0 Euro
  – Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen 
     Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 
     Satz 3 SächsGemO auf           0 Euro
  – Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis 
     mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf        0 Euro

  – veranschlagtes Gesamtergebnis auf                5.840 Euro

im Finanzhaushalt mit dem

  – Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender 
     Verwaltungstätigkeit auf                                                             10.204.090 Euro
  – Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender 
     Verwaltungstätigkeit auf                                                               9.948.700 Euro
  – Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender 
     Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der 
     Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender 
     Verwaltungstätigkeit auf                                                                  255.390 Euro

  – Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf        424.000 Euro
  – Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf       473.000 Euro
  – Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus 

     Investitionstätigkeit auf                            -49.000 Euro

  – Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem 
     Zahlungsmittelüberschuss oder - fehlbetrag aus laufender 
     Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der 
     Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf       206.390 Euro

  – Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf              0 Euro
  – Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf  307.400 Euro
  – Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus 
     Finanzierungstätigkeit auf                                                             -307.400 Euro

  – Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im 
     Haushaltsjahr auf                                                                          -101.010 Euro

festgesetzt.

§ 2
Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden nicht veran-
schlagt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Ver-
pflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird 
auf 664.000 Euro festgesetzt.

§ 4
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszah-
lungen in Anspruch genommen werden darf, wird für den Haushalt der Stadt auf 
1.100.000 Euro und für den Eigenbetrieb Abwasser auf 100.000 Euro festgesetzt.

§ 5
Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

     für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 
     auf                                335 Prozent
     für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf              420 Prozent
     Gewerbesteuer auf                              370 Prozent

Auf der Grundlage von § 76 Abs. 3 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen 
in der derzeit geltenden Fassung wird nach Genehmigung der Haushaltssatzung 
durch die Rechtsaufsichtsbehörde der Haushaltsplan zur Einsicht für die Dauer 
von mindestens einer Woche in der Zeit vom

15.04.2024 – 19.04.2024

zur kostenlosen Einsicht durch jedermann während der Sprechzeiten öffentlich 
ausgelegt.

Die Einsichtnahme ist in der Kämmerei, G.-Scholl-Str. 6 kostenlos während der 
regulären Öffnungszeiten wie folgt möglich:

Montag   09.00 – 11.30 Uhr
Dienstag  09.00 – 11.30 Uhr
Mittwoch  09.00 – 11.30 Uhr
Donnerstag  09.00 – 11.30 Uhr und 13.00 – 17.30 Uhr
Freitag   09.00 – 11.30 Uhr

Wittichenau, 08.04.2024

Markus Posch
Bürgermeister
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Hinweis zum Verbrennung pflanzlicher Abfälle- Durchführung Hexenfeuer  

Die offene Verbrennung von Bioabfällen zum Zwecke der Beseitigung ist verbo-
ten bzw. sie bedarf einer Zulassung der zuständigen Abfallbehörde (§ 28 Abs. 2 
Kreislaufwirtschaftsgesetz). Grundsätzlich sind diese Abfälle dem öffentlich- recht-
lichen Entsorgungsträger zu überlassen. Unberührt bleibt aber die Möglichkeit der 
Besitzer von Bioabfällen aus privaten Haushaltungen, diese auf den im Rahmen 
ihrer privaten Lebensführung genutzten Grundstücken zu verwerten

Gegenüber diesem abfallrechtlich begründeten Verbrennungsverbot wird bei Feu-
ern, die im Zusammenhang mit der Pflege von Brauchtum oder Traditionen in un-
mittelbarem zeitlichen Zusammenhang zum konkreten Ereignistag (z. B. Hexen-
feuer) abgebrannt werden, grundsätzlich davon ausgegangen, dass sie nicht zum 
Zweck der Verbrennung von Abfällen erfolgen, wenn dabei verwendete Brenn-
stoffe bewusst oder speziell für das Ereignis hergestellt werden. Beispielsweise 
dadurch, dass naturbelassenes Holz oder holziger Baumschnitt von künstlichen 
Anhaftungen befreit und für eine raucharme Verbrennung getrocknet werden. Ab-
fallrecht findet hier insofern keine Anwendung. 
Allerdings stellt unter Aspekten der Ordnung und öffentlichen Sicherheit auch das 
Abbrennen von Brauchtums- und Traditionsfeuern im öffentlichen Bereich eine ab-
strakte Gefahr dar. Insofern haben auf der Grundlage des Sächsischen Polizeige-
setzes unter anderem die Gemeinden als Ortspolizeibehörden die Möglichkeit, die 
Zulässigkeit des Abbrennens offener Feuer in örtlichen Polizeiverordnungen mit 
einer Erlaubnispflicht zu regeln. Dies ist für unsere Kommune in § 13 Abs. 4 der 
Polizeiverordnung der Stadt Wittichenau geregelt.
 
Danach ist der Antrag auf Genehmigung vom jeweiligen Verantwortlichen unter ge-
nauer Angabe von Zeit, Ort und Größe des geplanten Feuers spätestens 14 Tage 
vorher bei der Ortspolizeibehörde, Stadt Wittichenau einzureichen.
 
Der zentrale Hexenfeuerstandort für Wittichenau befindet sich am Liebegaster 
Weg. Die Standorte in den Ortschaften sind bzw. werden mit den Ortschaftsräten 
abgestimmt.

Das Aufschichten von unbehandeltem Holz, Baum- und Heckenverschnitt zu den 
durch die Stadtverwaltung genehmigten Hexenfeuern darf maximal eine Woche 
vor dem 30. April erfolgen.

Wir bitten alle Einwohner um Beachtung!

Für die Entsorgung von überfälligem Hausrat sind die Sperrmüllsammlungen des 
Landkreises Bautzen zu nutzen.

Markus Posch 
 
Bürgermeister 
Stadt Wittichenau 

Öffentliche Bekanntmachung
zur

Ausschreibung von Ehrenämtern nach Sächs. Schiedsstellengesetz:

	 - Friedensrichter/in
 - stellvertretende/r Friedensrichter/in

Da die fünfjährige Amtsperiode des derzeitigen Friedensrichters und seiner 
Stellvertreterin in Kürze endet, muss der Stadtrat der Stadt Wittichenau in 
einer der nächsten Sitzungen einen neuen Friedensrichter und dessen Stell-
vertreter wählen.

Personen, die Interesse an der Ausübung dieser Ehrenämter 
haben, werden daher gebeten, sich bis zum 30.06.2024 bei der 
Stadtverwaltung Wittichenau schriftlich zu bewerben.
Ansprechpartnerin hierfür ist Frau Künze ((755-36; simone.kuenze@wit-
tichenau.de).

Die Aufgabe der Schiedsstelle besteht darin, außerhalb eines Gerichtsver-
fahrens kleinere Streitigkeiten zu schlichten und einen Vergleich herbeizu-
führen (z.B. Nachbarschaftsstreitigkeiten, Ärger mit dem Vermieter, Körper-
verletzung, Hausfriedensbruch, Beleidigung, Sachbeschädigung). 
Die Wahl erfolgt für fünf Jahre. Wiederwahl ist möglich.

Die Bewerber/innen müssen nach ihrer Persönlichkeit und ihren Fähigkeiten 
für das Amt geeignet sein.
Sie sollten zwischen 30 und 70 Jahre alt sein.

Friedensrichter/in bzw. Stellvertreter/in kann nicht sein, wer
- als Rechtsanwalt zugelassen oder als Notar bestellt ist,
- die Besorgung fremder Rechtsangelegenheiten geschäftsmäßig ausübt,
- das Amt eines Berufsrichters oder Staatsanwalts ausübt oder als 
  Polizei- oder Justizbediensteter tätig ist, 
- die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt,
- durch gerichtliche Anordnungen in der Verfügung über sein Vermögen 
  beschränkt ist,
- nicht in dem Bezirk der Schiedsstelle wohnt,
- gegen die Grundsätze der Menschlichkeit oder der Rechtsstaatlichkeit 
  verstoßen hat, insbesondere die im Internationalen Pakt über bürgerliche 
  und politische Rechte vom 19. Dezember 1966 gewährleisteten 
  Menschenrechte oder die in der Allgemeinen Erklärung der 
  Menschenrechte 
  vom 10. Dezember 1948 enthaltenen Grundsätze verletzt hat oder 
- für das frühere Ministerium für Staatssicherheit oder Amt für nationale 
  Sicherheit tätig war. 

Wittichenau, 15.03.2024

Markus Posch
Bürgermeister

Stellenausschreibung für einen Mitarbeiter 
im Waldbad Wittichenau
Die Stadt Wittichenau mit ihren 11 Ortsteilen sucht ab 01.06.2024 einen 
Mitarbeiter/ in für die Badesaison 2024 in unserem Wald- und Strandbad 
Wittichenau.

Die Badesaison erstreckt sich von Juni bis einschließlich August 2024. Die 
Arbeitszeiten sind an die Besuchszeiten des Freibads geknüpft. 

Die Vergütung erfolgt im Rahmen eines Minijobs auf 520 EUR Basis.

Der Aufgabenbereich enthält insbesondere Unterhalts- und Reinigungs-
arbeiten im Außen- und Innenbereich des Objektes, die Unterstützung im 
Einlass- und Kassenbereich sowie weitere anfallende Tätigkeiten auf An-
weisung des Schwimmmeisters.

Wir erwarten von Ihnen
- Aufgeschlossenheit und ein freundliches Auftreten im Umgang mit 
  unseren Badegästen 
- Flexibilität, Teamfähigkeit, Belastbarkeit und
- eine selbständige und eigenverantwortliche Arbeitsweise 

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an

Stadt Wittichenau
Kennwort: Waldbad
Markt 1
02997 Wittichenau

oder an 

Barbara.Heink@Wittichenau.de 
Betreff: Waldbad
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Medieninformation des Statistischen Landesamtes des Freistaates Sachsen
Nr. 46/2024 vom 9. April 2024
 
Tag der Geschwister am 10. April: 
73 Prozent der Kinder unter 18 Jahren in Sachsen leben mit 
Geschwistern zusammen
 
Im Jahr 2023 lebten 73 Prozent der minderjährigen Kinder in Sachsen mit Geschwi-
stern zusammen. Nach ersten Ergebnissen des Mikrozensus1) hatten 47 Prozent 
ein Geschwisterkind. 17 Prozent teilten sich das Zuhause mit zwei Geschwistern, 
8 Prozent wohnten sogar mit drei oder mehr Geschwistern zusammen. 27 Prozent 
der Kinder lebten zum Befragungszeitpunkt als Einzelkinder.
Wie das Statistische Landesamt zum Tag der Geschwister am 10. April weiter mit-
teilt, zeigen sich dabei Unterschiede im Stadt-Land-Vergleich2): So lebten in städ-
tischen Gebieten 72 Prozent der Kinder unter 18 Jahren zusammen mit mindestens 
einem Geschwisterkind, in ländlichen Gebieten waren es 76 Prozent.
Ein Blick auf die verschiedenen Familienformen mit Kindern zeigt ebenfalls deut-
liche Unterschiede: In Familien mit einem verheirateten Paar lebten acht von zehn 
minderjährigen Kindern (80 Prozent) gemeinsam mit Geschwistern. In Familien mit 
unverheirateten Elternteilen und in Haushalten Alleinerziehender trifft dies nur auf 
gut sechs von zehn Kindern unter 18 Jahren zu (65 bzw. 60 Prozent).
_______
 
1) Im Mikrozensus wird nicht zwischen leiblichen Geschwistern, Adoptiv- und Stiefgeschwi-
stern unterschieden. Geschwister, die außerhalb des Haushalts leben, werden nicht er-
fasst.
Der Mikrozensus ist eine jährlich bei einem Prozent der Bevölkerung durchgeführte Befra-
gung der amtlichen Statistik. Rechtliche Grundlage der Erhebung ist das Mikrozensusge-
setz (MZG). Dank der Selbstauskünfte der Befragten liegen belastbare statistische Daten 
zu Arbeits- und Lebensverhältnissen der Bevölkerung vor. Die Ergebnisse des Mikrozensus 
dienen als Grundlage für politische Planungen und Entscheidungen, stehen selbstverständ-
lich auch der Wissenschaft, der Wirtschaft, der Presse und allen interessierten Bürgerinnen 
und Bürgern zur Verfügung.
2) Grad der Urbanisierung (Eurostat): Methoden - Eurostat (europa.eu)
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